
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1986/5/7 9Os69/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.05.1986

Norm

StGB §28 D

Rechtssatz

Die allgemeine Zielvorstellung, den Lebensunterhalt aus Diebstählen zu bestreiten, ist als einheitliches Motiv (noch)

nicht geeignet, den für das fortgesetzte Verbrechen erforderlichen (äußeren und) inneren Zusammenhang der

einzelnen diebischen Angriffe hinreichend zu begründen (so schon 13 Os 110/75).
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